
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Editorial 
 
Sehr geehrte Damen und Herren des National- und Ständerates 
 

Mit dieser Wintersession beginnt eine Legislatur, die gesundheitspolitisch ziel-
führende Entscheide bringen sollte. Dies, zumal die bisherige Regulierung die 
medizinische Bedeutung der spezialärztlichen Tätigkeit kaum berücksichtigt – 
selbst wenn wir grundversorgend arbeiten. Damit der nötige Interessenab-
gleich möglichst gut funktioniert, haben wir unsere politische Arbeit intensi-
viert. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit! 
 
Als Medizinerinnen und Mediziner, die sich auf chirurgische und invasive Ver-
fahren spezialisiert haben, sind wir uns bewusst, dass der Erfolg einer Opera-
tion nicht ausschliesslich von der Fähigkeit des einzelnen Chirurgen oder der 
einzelnen Chirurgin abhängt, sondern auch von der koordinierten Zusammen-
arbeit des gesamten Teams. Ähnlich verhält es sich in der Gesundheitspolitik: 
Einseitige Bemühungen, die Kosten im Gesundheitswesen zu regulieren, 
schaffen keine positiven Ergebnisse. Es bedarf eines gemeinsamen, wissen-
schaftlich fundierten Ansatzes, der Zusammenarbeit sämtlicher Akteure im 
Gesundheitswesen sowie fortlaufender Kommunikation mit Ihnen, den politi-
schen Entscheidungsträgern. Unser vorrangiges Ziel besteht darin, ein nach-
haltig finanziertes Gesundheitssystem zu schaffen, das allen Bewohnerinnen 
und Bewohnern der Schweiz einen unkomplizierten Zugang zu erstklassiger 
medizinischer Versorgung ermöglicht. Bei Diskussionen über die Begrenzung 
oder Kontrolle von Kosten dürfen wir dieses übergeordnete Ziel nicht ausser 
Acht lassen. 
 
Wir streben an:  

• Versorgungssicherheit aus Sicht der Spezialärzteschaft (Fachkräfte-
mangel): Die FMCH hat sich in der Diskussion um die Umsetzung des 
nationalen Zulassungsstopps stark engagiert.  

• Innovation stärken: medizinische und technologische Fortschritte 
und Errungenschaften helfen, Behandlungspfade gleichzeitig noch 
wirksamer und dabei mitunter effizienter zu gestalten.  

• Wissenschaftliche Kompetenz im Bereich Pauschalen: die FMCH ist 
– und bleibt – Pionierin in der Konzeption von medizinisch sinnvol-
len, fairen und wirtschaftlichen Pauschalen. Wir arbeiten an ambu-
lanten Pauschalen, die die erforderlichen Kriterien erfüllen.  

 
Gerne äussern wir uns im Folgenden unter anderem zur Einführung des Mo-
nismus im Gesundheitswesen sowie zur Einführung des elektronischen Pati-
entendossiers. 
 
Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre und freue mich auf den Austausch zu 
gesundheitspolitischen Themen. 
 
HERZliche Grüsse 
 
 
Prof. Dr. med. Michele Genoni 
Präsident FMCH  
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09.528 Pa. Iv. Humbel Näf. Finan-

zierung der Gesundheitsleistungen 

aus einer Hand. Einführung des 

Monismus 

SR, 05. Dezember 

Evtl. NR, 14./20. Dezember  
 
Der Nationalrat hat in der Herbstsession einen Kompromissvorschlag zur künf-
tigen Finanzierung der Gesundheitskosten in der Schweiz vorgeschlagen. Er 
schlägt vor, dass die Kantone mindestens 28,6 Prozent der Kosten und die 
Krankenversicherer über die Prämien höchstens 71,4 Prozent der Leistungen 
übernehmen sollen, unabhängig von Ort und Anbieter der Leistungen. Ur-
sprünglich hatte der Nationalrat die Langzeitpflege ausgeschlossen, hat nun 
aber seinen Standpunkt geändert und schliesst auch die Langzeitpflege in den 
Vorschlag ein. Bis das neue Finanzierungssystem in Kraft treten könnte, sind 
noch diverse Differenzen zu bereinigen. Die FMCH, ebenfalls Mitglied der Alli-
anz EFAS, betont: Wir appellieren an Ständerat und Nationalrat, diese system-
relevante Reform zum Abschluss zu bringen. Der Wille, die Pflege miteinzube-
ziehen, ist nachvollziehbar. Notwendige Voraussetzung für den Einbezug der 
Pflegeleistungen ist aber die Transparenz über die OKP-pflichtigen Pflegekos-
ten. Eine Verknüpfung von EFAS mit der Pflegeinitiative ist hingegen unnötig. 
Es besteht weder eine rechtliche noch eine materielle Verbindung zwischen 
den beiden Themen. 
 
 

  

Wichtige Geschäfte  
Wintersession 2023 
 

Nationalrat 

14. Dezember 

• Ev. 09.528 Pa. Iv. Humbel Näf. Finanzierung der 
Gesundheitsleistungen aus einer Hand. Einfüh-
rung des Monismus 

• 23.048 BRG. Bundesgesetz über die Krankenver-
sicherung. Änderung (Datenaustausch, Risiko-
ausgleich) 

• 23.061 BRG. Revision EPDG (Übergangsfinanzie-
rung und Einwilligung) 

20. Dezember  

• Ev. 09.528 Pa. Iv. Humbel Näf. Finanzierung der 
Gesundheitsleistungen aus einer Hand. Einfüh-
rung des Monismus 

 



 

Wichtige Geschäfte  
Wintersession 2023 
 

Ständerat 

05. Dezember 

• 09.528 Pa. Iv. Humbel Näf. Finanzierung der Ge-
sundheitsleistungen aus einer Hand. Einführung 
des Monismus 

18. Dezember 

• 22.3372 Mo. SGK-S. Einführung der einheitlichen 
Finanzierung der Leistungen nach KVG. Kosten-
neutralität überprüfen 

• 23.3981 Mo. Graf Maya. Schluss mit den unsozi-
alen Kopfprämien bei der Krankenversicherung 

• 23.4088 Mo. Hegglin Peter. Lockerung des Ver-
tragszwangs im KVG 

20. Dezember 

• 22.321 Kt. Iv. GE. Versicherungsprämien an Ge-
sundheitskosten koppeln 

 

23.061 BRG. Revision EPDG (Über-
gangsfinanzierung und Einwilli-
gung) 
NR, 14. Dezember 
 
Der Bundesrat plant, die Weiterentwicklung des elektronischen Patientendos-
siers (EPD) voranzutreiben und dessen Verbreitung zu fördern. Dies erfordert 
eine umfassende Überarbeitung der Gesetzesgrundlage, die Vernehmlassung 
dazu befindet sich derzeit in der Auswertung. Um sicherzustellen, dass die Fi-
nanzierung des EPD bis zum Inkrafttreten der Revision gewährleistet ist, hat 
der Bundesrat am 6. September 2023 eine Übergangsfinanzierung beschlos-
sen. Diese vorgeschlagene Regelung soll voraussichtlich bis Ende 2024 in Kraft 
treten. 
Die nationalrätliche Gesundheitskommission ist auf die Vorlage eingetreten. 
Die FMCH begrüsst diesen Entscheid. Wir betonen die Wichtigkeit der schnel-
len Weiterentwicklung und praxistauglichen Umsetzung des EPD, dazu ist auch 
die Übergangsfinanzierung nötig. Diese soll von Bund und Kantonen getragen 
werden. Die FMCH hat sich auch im Rahmen der Vernehmlassung für eine ra-
sche und praxistaugliche Umsetzung des EPD ausgesprochen und begrüsst 
deshalb den vorliegenden Entwurf zur Übergangsfinanzierung. Wir bitten den 
Nationalrat der Mehrheit seiner Kommission zu folgen. 

 
 

22.3372 Mo. SGK-S. Einführung 
der einheitlichen Finanzierung der 
Leistungen nach KVG. Kostenneut-
ralität überprüfen 
SR, 18. Dezember 

 
Die Motion verlangt vom Bundesrat eine Überprüfung der einheitlichen Fi-
nanzierung der Leistungen gemäss dem Krankenversicherungsgesetz (KVG). 
Der Nationalrat hat die Motion in der Herbstsession abgeändert und leicht 
ausgeweitet: Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Analyse der generellen fi-
nanziellen Auswirkungen für Kantone, Versicherer und Versicherte. Der Bun-
desrat soll auch darlegen, ob die höhere finanzielle Beteiligung einzelner 
Kantone zu entsprechend niedrigeren Krankenkassenprämien in diesen Ge-
bieten geführt hat. Die Motion wurde im Oktober in der ständerätlichen Ge-
sundheitskommission vorberaten und wird nun dem Ständerat erneut vorge-
legt. Die FMCH betont weiterhin: Wir begrüssen die Erstellung eines solchen 
Berichts, da dadurch die Auswirkungen eines neuen Finanzierungssystems 
besser analysiert werden können. Wir bitten den Ständerat deshalb dem Na-
tionalrat zu folgen und die Motion anzunehmen. 
 
 
 


